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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den konsekutiven Masterstudiengang  

Physik der Erde und Atmosphäre 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (PO 2012) 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 

vom 17. Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen ² Hochschulgesetz (HG) ² in der Fassung des 
Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die 
Verbeamtung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 3. Dezember 2013 (GV. 
NRW S. 723), hat die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Physik der Erde und 
Atmosphäre der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn vom 09. März 2012  (Amtliche Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 42. Jg., Nr. 10 vom 14. März 2012) wird 
wie folgt geändert: 
 
,Q�����Á$QUHFKQXQJ�YRQ�6WXGLHQ- XQG�3U�IXQJVOHLVWXQJHQ´�ZHUGHQ�GLH�$EVlW]H������XQG���
wie folgt neu gefasst: 
 
Á��� Leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch für 
Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes. Bei der 
Feststellung der Gleichwertigkeit sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
sich Leistungen in Inhalt und in den qualitativen Anforderungen von den in dieser Ordnung 
geforderten Leistungen nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein 
Unterschied hinsichtlich der zu erwerbenden Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen 
Unterschied dar. Für Leistungen, die in einem weiterbildenden Studium erbracht worden 
sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. Wenn keine wesentlichen 
Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollständige Anerkennung der erbrachten Leistungen. 
Ergibt die Prüfung nach den vorstehend beschriebenen Grundsätzen, dass eine Leistung nur 
teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt innerhalb des entsprechenden Moduls eine 
Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst bestanden, wenn die fehlenden 
Leistungen nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung erbracht wurden; erst dann erfolgt die 
9HUJDEH�YRQ�/HLVWXQJVSXQNWHQ�QDFK�0D�JDEH�GLHVHU�2UGQXQJ�´ 
 
Á��� Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfungsausschuss. 
Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreter zu hören. 
Weiterhin kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit im Ausland erbrachter Leistungen die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. Die Entscheidung über eine 
Anrechnung oder Versagung der Anrechnung ist dem Studierenden innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sofern 
Leistungen nicht oder nur teilweise angerechnet werden können, ist dies vom 
3U�IXQJVDXVVFKXVV�]X�EHJU�QGHQ��LKQ�WULIIW�LQVRZHLW�GLH�%HZHLVODVW�´ 
 
Á��� Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten ² soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind ² zu übernehmen und gewichtet mit den Leistungspunkten des Moduls, 
auf das die Leistungen angerechnet werden sollen, in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Werden Studienleistungen angerechnet, werden sie ohne Benotung mit dem 
9HUPHUN� ÁEHVWDQGHQ´� DXIJHQRPPHQ�� %HL� XQYHUJOHLFKEDUHQ� 1RWHQV\VWHPHQ� ZLUG� GHU�
9HUPHUN�ÁEHVWDQGHQ´�DXIJHQRPPHQ��'LH�$QUHFKQXQJ�ZLUG�LP�=HXJQLV�DOV�VROFKH�NHQQWOLFK�
gemacht. Leistungen, die in Studiengängen ohne Leistungspunktesystem erbracht wurden, 
werden durch den Prüfungsausschuss in Leistungspunkte umgerechnet, sofern die 
entsprechende Prüfung Modulprüfungen dieser Prüfungsordnung entspricht. Hierbei ist der 
von der Kultusministerkonferenz für den Vergleich mit dem ECTS gebilligte Maßstab 
zugrunde zu legen. Demzufolge hat die Anrechnung von Leistungen zu erfolgen, sofern 
NHLQH�ZHVHQWOLFKHQ�8QWHUVFKLHGH�KLQVLFKWOLFK�GHU�HUZRUEHQHQ�.RPSHWHQ]HQ�EHVWHKHQ�´ 
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Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
² Verkündungsblatt ² in Kraft. 
 
 
 
 
 

U.-G. Meißner 
 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Ulf-G. Meißner 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 2. Juli 2014 sowie des Vorratsbeschlusses des 
Rektorats vom 24. Juni 2014. 
 
Bonn, den 17. Juli 2014 
 
 
 

J. Fohrmann 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Jürgen Fohrmann 
 

 
 
 
 
 


